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 Veröffentlicht am 27.10.1989

Norm

ABGB §879 BIIi

ABGB §879 Abs3 E

ABGB §1357

Rechtssatz

Die in einem Bürgschaftsvertrag enthaltene Bestimmung, wonach die Bank die Verständigung des Bürgen vom Verzug

des Hauptschuldners bei der Zurückzahlung des verbürgten Kredites, aber auch von der Gewährung weiterer, teilweise

zur Umschulung (nämlich zur Bewirkung der Rückzahlungsverp:ichtungen aus dem ersten Kreditvertrag) verwendeter

Kredite unterlassen darf, <ndet die Grenze ihrer Wirksamkeit bei einer groben Verletzung rechtlich schutzwürdiger

Interessen des Bürgen an der Schranke zur Sittenwidrigkeit.
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